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TOP: 19. Änderung des Flächennutzungsplanes der Stadt Schmallenberg  

Änderung von "Fläche für die Landwirtschaft" in "Wohnbaufläche", "Gemischte 

Baufläche" und "(Öffentliche) Grünfläche - Zweckbestimmung: Spiel- und 

Bolzplatz" sowie Änderung von "Wohnbaufläche" in "Gemischte Baufläche" im 

Ortsteil Gleidorf im Parallelverfahren gem. § 8 Abs. 3 BauGB zur Aufstellung 

des Bebauungsplanes Nr. 140 "Zur Hummeske"  

- Prüfung und Auswertung der frühzeitigen Beteiligungsverfahren  

- Auswertung der landesplanerischen Anpassungsanfrage an die Ziele der 

Raumordnung und Landesplanung  

- Beschlussfassung über die öffentliche Auslegung gem. § 3 Abs. 2 BauGB  

- Beschlussfassung zur Rücknahme der Wohnbaufläche "Ober der Hummeske" 

(gleichnamiges Bebauungsplangebiet Nr. 37) im Gegenzug zu den Neudarstel-

lungen im Rahmen der 19. FNP-Änderung 

  

 Produktgruppe: 51.01 Räumliche Planung und Entwicklung 
 
 
1. Beschlussvorschlag: 
 
Der Technische Ausschuss schlägt der Stadtvertretung Schmallenberg folgende Beschluss-
fassung vor: 
 
Die Stadtvertretung Schmallenberg stimmt den Abwägungs- und Beschlussvorschlägen der 
Verwaltungsvorlage zu und beschließt für die vorab gem. der erfolgten Abwägung auszuferti-
gende Entwurfsfassung der 19. Flächennutzungsplan-Änderung, Ortsteil Gleidorf, Bereich 
„Zur Hummeske“, die öffentliche Auslegung gem. § 3 Abs. 2 Baugesetzbuch. 
Im Gegenzug zu den im Rahmen der 19. FNP-Änderung beabsichtigten Bauflächen-
Neudarstellungen wird die zukünftige Rückumwandlungsabsicht der SFM-Wohnbaureserve-
fläche Nr. 40 (Ortsteil Gleidorf) für den Geltungsbereich des Bebauungsplanes Nr. 37 „Ober 
der Hummeske“, der zu gegebener Zeit in einem eigenständigen Verfahren aufzuheben ist, in 
die Auffangdarstellung „Fläche für die Landwirtschaft“ erklärt. 

 

 

gesehen: 
I II III 
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Für die vorbezeichnete Bauflächenrücknahme ist zu gegebener Zeit ein eigenständiges FNP-
Änderungsverfahren mit den baugesetzlich vorgeschriebenen Öffentlichkeits- und Fachbe-
hördenbeteiligungen durchzuführen. 
 
2. Sachverhalt und Begründung: 
 
Über das vorliegende Planungsvorhaben im Ortsteil Gleidorf wurden die politischen Gremien 
im Rahmen des am 05.07.2012 gefassten Aufstellungsbeschlusses zur 19. Änderung des 
Flächennutzungsplanes (FNP) erstmals informiert. 
 
Zum grundlegenden Sachverhalt wird daher an dieser Stelle auf die Ausführungen in der  
 
          Verwaltungsvorlage VIII/752 v. 14.06.2012   (Aufstellungsbeschluss) 
 
verwiesen. 
 
Da diese Information schon einige Zeit zurückliegt, ist die vg., verfahrenseinleitende Ver-

waltungsvorlage (VwVorlage) dieser aktuellen VwVorlage IX/777 der einfacheren Handha-

bung wegen als Anlage 1 beigefügt. 

 
Auf Basis des am 05.07.2012 gefassten Aufstellungsbeschlusses und der darin skizzierten 
Ziel- und Darstellungsinhalte wurden die Planungsunterlagen zur 19. FNP-Änderung in der 
sogen. „Vorentwurfsfassung“ ausgearbeitet und – im Parallelverfahren gem. § 8 Abs. 3 Bau-
gesetzbuch (BauGB) zum räumlich im Wesentlichen deckungsgleichen Bebauungsplan Nr. 
140 „Zur Hummeske“ – in die frühzeitigen Beteiligungsverfahren gem. BauGB gegeben. 
 
Die frühzeitige Öffentlichkeitsbeteiligung mit der Möglichkeit zur Stellungnahme gem. § 3 
Abs. 1 BauGB erfolgte auf Grundlage der Planvorentwurfsfassung im Zeitraum vom 
21.11.2016 bis einschl. 21.12.2016 im Rahmen eines öffentlichen Aushanges der Unterlagen 
im Rathaus der Stadt. Die öffentliche Bekanntmachung dazu erging am 12.11.2016. 
 
Die frühzeitige Unterrichtung der nach verwaltungsseitiger Vorprüfung möglicherweise be-
rührten Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange (TöB) gem. den §§ 2 Abs. 2 
(keine Betroffenheit erkennbar) und 4 Abs. 1 BauGB erfolgte mit Schreiben vom 08.11.2016. 
Ihnen wurde ebenfalls Gelegenheit zur Stellungnahme bis einschl. 21.12.2016 gegeben. Fer-
ner wurden sie zur Äußerung im Hinblick auf den erforderlichen Umfang und Detaillierungs-
grad der Umweltprüfung nach § 2 Abs. 4 aufgefordert sowie auf die künftige Mitwirkung im 
Sinne von § 4 Abs. 3 BauGB hingewiesen, um die ordnungsgemäße Überwachung der etwa-
igen späteren Umweltauswirkungen der Planung gem. § 4c BauGB im Rahmen ihrer Oblie-
genheiten zu unterstützen. 
 
Die den vg. Beteiligungsverfahren zu Grunde liegenden Vorentwurfs-Planungsunterla-gen 

zur 19. FNP-Änderung, bestehend aus der Planzeichnung (hier verkleinert) und der Be-

gründung mit dem Umweltbericht, sind dieser VwVorlage als Anlagen 2 bzw. 3 beige-

fügt. 

Sämtliche Unterlagen können auch im Ratsinformationssystem eingesehen werden, bei Be-
darf auch in vergrößerter Form (insbes. die Planzeichnung). 
 
Ebenfalls mit Datum  08.11.2016 wurde die 19. FNP-Änderung der Bezirksregierung Arnsberg 
gem. § 34 Abs. 1 Landesplanungsgesetz NW zur Prüfung hinsichtlich der Vereinbarkeit mit 
den übergeordneten Zielen der Raumordnung und Landesplanung vorgelegt. 
Mit Datum vom 22.12.2016 wurde von dieser per Verfügung Az. 32.02.01.01-7.10_19.Ä mitge-
teilt, dass eine Vereinbarkeit des Planungsvorhabens mit den Zielen der Raumordnung und 
Landesplanung (nur) unter der Voraussetzung in Aussicht gestellt wird, wenn im Gegenzug 
die im Rahmen des Siedlungsflächenmonitorings (SFM) auf Regionalplanebene aufgrund 

des aufliegenden, bis heute nicht umgesetzten Bebauungsplanes Nr. 37 „Ober der Hummes-
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ke“ (1985) unter der lfd. Nr. 40 geführte Wohnbauflächenreserve (siehe Anlage 4 zur 

VwVorlage) zurückgenommen, d.h. in Freiraum (Auffangdarstellung: „Fläche für die Land-

wirtschaft“) umgeplant wird. 
 
Als in diesem Sinne zunächst hinreichende Erklärung seitens der Stadt wäre zumindest ein 
entsprechend verbindlicher, der Bezirksregierung im nächsten Verfahrensschritt vorzulegen-
der Beschluss der Stadtvertretung erforderlich. Die tatsächliche verfahrensmäßige Rück-
nahme / Umwandlung der betreffenden Fläche aus dem städtischen FNP könnte auch zu 
einem späteren Zeitpunkt erfolgen. Der komplette Wortlaut der Verfügung ist weiter unten im 
Abwägungsteil der Träger öffentlicher Belange wiedergegeben. 
 
Grundsätzlich ist zu dieser „Maßgabe“ zu sagen, dass das Plangebiet „Ober der Hummeske“ 
schon seit vielen Jahren auch in der Ortspolitik als potentielle Rücknahmefläche gehandelt 
wird, da in der Vergangenheit eine Umsetzung der Wohngebietsplanung an nicht zu errei-
chender eigentumsrechtlicher Verfügbarkeit der benötigten (Erschließungs-)Flächen scheiter-
te, die Maßgabe insofern mit den Realitäten vor Ort korrespondiert. 
Bereits in den aktuellen Planungsunterlagen wurde auch darauf hingewiesen, dass mit der 
Verfestigung der aktuellen Planungs- und Entwicklungsabsichten die Umsetzung des Bebau-
ungsplanes Nr. 37 endgültig aufgegeben wird, da dessen „quer“ durch die im westlichen An-
schluss an die Straße „An der Robbecke“ vorgesehenen neuen Bauflächen verlaufende Zu-
fahrt gekappt wird. Diese spätere Konsequenz wurde insoweit bereits mit Fassung des Auf-
stellungsbeschlusses zum Bebauungsplan Nr. 140 politisch in die Wege geleitet. 
 
 
Im Zuge der frühzeitigen Beteiligungsverfahren wurden die nachfolgend aufgeführten abwä-
gungserheblichen Stellungnahmen abgegeben, über die im Rahmen der Abwägung aller Be-
lange gegen und untereinander zu befinden ist: 
 
 
Prüfung und Auswertung der frühzeitigen Öffentlichkeitsbeteiligung gem. § 3 Abs. 1 BauGB: 
 
Im Rahmen der frühzeitigen Öffentlichkeitsbeteiligung gem. § 3 Abs. 1 BauGB wurden 

keine abwägungsrelevanten Stellungnahmen abgegeben. 

 
 
Prüfung und Auswertung der frühzeitigen Behörden- und TöB-Beteiligung gem. den §§ 2 Abs. 
2 und 4 Abs. 1 BauGB sowie gem. § 34 Abs. 1 LPlG NW (BR Arnsberg): 
 
 

Anregungen und Hinweise: Abwägungs- und Beschlussvorschlag: 

 
1.) Bezirksregierung Arnsberg 
     Postfach 
     59817 Arnsberg 
     Verfügung vom 22.12.2016 
     Az.: 32.02.01.01-7.10_19.Ä 
_________________________________ 
 
…unter der Voraussetzung, dass die nörd-
lich der geplanten FNP-Änderung (Reser-
vefläche Nr. 40) befindliche, ca. 5 ha große 
Wohnbaufläche in eine Freiraumnutzung 
umgeplant wird, kann für die o.a. Pla-
nungsabsicht eine Vereinbarkeit mit den 
Zielen gem. § 34 Abs. 1 LPlG bestätigt 
werden. 

 
 
 
 
 
 
 
 
In den ersten drei Kapiteln der Begründung 
zur 19. FNP-Änderung werden deren Hin-
tergründe, die örtlichen wie stadtentwick-
lungsplanerischen Rahmenbedingungen 
sowie die real zusätzlich vorgesehenen 
Bauflächen (weniger als 1 ha!) dezidiert 
dargelegt und erläutert. 
Auch wurden städtischerseits örtliche, im 
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Anregungen und Hinweise: Abwägungs- und Beschlussvorschlag: 

Sollte das Verfahren weiter geführt wer-
den, wäre es sinnvoll, die Rücknahmeflä-
chen in das Verfahren zur 19. FNP-
Änderung mit einzubeziehen. Würde 
dadurch der Zeitplan für die 19. FNP-
Änderung zu sehr verzögert, reicht ein 
Ratsbeschluss, der die Umplanungsflä-
chen verbindlich benennt. Dieser müsste 
jedoch spätestens im Verfahren nach § 34 
Abs. 5 LPlG vorgelegt werden. 
 
Die vorstehende Entscheidung bezieht 
sich nur auf das Verfahren nach § 34 Abs. 
1 LPlG. Andere Entscheidungen meines 
Hauses nach anderen gesetzlichen Vor-
schriften bleiben hiervon unberührt. 
 
Begründung: 
Beim Ortsteil Gleidorf handelt es sich um 
einen Ortsteil < 2.000 Einwohner, der im 
Regionalplan Arnsberg – Teilabschnitt 
Kreis Soest und Hochsauerlandkreis – 
nicht als Allgemeiner Siedlungsbereich 
(ASB) sondern dem Freiraum zugeordnet 
ist. 
 
Relevante Ziele des Regionalplans: 

 Ziel 1 (1) 
    Die kommunale Bauleitplanung hat ein 

vorausschauendes, bedarfsgerechtes 
und qualitativ differenziertes Angebot an 
Bauflächen in umwelt- und freiraumver-
träglicher Form vorzuhalten. Nicht mehr 
erforderliche oder nicht umsetzbare 
Siedlungsflächen sind in Freiraum um-
zuwandeln. 

 Ziel 2 (5) 
    Die Weiterentwicklung der im Freiraum 

gelegenen und zeichnerisch nicht dar-
gestellten Ortsteile < 2.000 EW ist am 
Bedarf der ortsansässigen Bevölkerung 
auszurichten. 

 Ziel 5 (1) 
Durch die Bauleitplanung zu sichernde 
Wohn- und Mischbauflächen sind am 
nachweisbaren aktuellen Bedarf zu be-
messen. 

 Ziel 5 (2) 
    Bauleitplanerisch gesicherte Flächenre-

serven, die aber absehbar nicht einer 
entsprechenden Nutzung zugeführt 
werden, sind in Freiraum umzuplanen. 

 
Bedarfsprüfung: 
Die Auswertung des Siedlungsflächen-

Siedlungsflächenmonitoring (SFM) der BR 
Arnsberg von dieser selbst – im Übrigen 
gegen die seinerzeitige Auffassung der 
Stadt, die deren faktische Nichtnutzbarkeit 
anführte – erhobene und damit bilanzmä-
ßig angerechnete(!) Reserveflächen zur 
künftigen Rücknahme vorgeschlagen. 
Dass hierauf in der Verfügung mit keinem 
Wort eingegangen wird, darf verwundern. 
Einerseits werden diese Flächen als Re-
serven der Stadt „vorgehalten“, anderer-
seits wird deren Rücknahme – zumindest 
bilanziell – nicht akzeptiert (und hier nicht 
einmal zur Kenntnis genommen!). 
Nach einem zwischenzeitlich geführten 
Gespräch zwischen dem Amt für Stadt-
entwicklung und der BR Arnsberg soll die 
Stadt in nächster Zeit ihr gesamtes (FNP-
)Gebiet auf faktisch nicht nutzbare, im 
SFM aber geführte Reserven untersuchen. 
Dieser „Empfehlung“ wird wohl Folge zu 
leisten sein, aber der damit verbundene, 
nicht unerhebliche Aufwand wäre komplett 
vermeidbar gewesen, wenn man seitens 
der BR Arnsberg bei der Ersterhebung 
nicht auf deren Anrechnung bestanden 
hätte. 
Des Weiteren ist an dieser Stelle zu kriti-
sieren, dass nebenstehend die „Baulü-
cken“, die im Rahmen des SFM genau 
definiert sind und – zumindest bis auf Wei-
teres – eben nicht (mehr) in die Bilanz 
einfließen, zur „augenfälligen Untermaue-
rung“ der BR-Argumentation hier dennoch 
„präsent eingerechnet“ werden; die ne-
benstehende Erwähnung des rechneri-
schen Gewerbeflächenüberhanges ist an 
dieser Stelle ebenso unangebracht 
(Gleidorf verfügt über keine „gewerblichen 
Bauflächen“ und es sollen auch keine 
ausgewiesen werden). 
 
Um das lfd. Verfahren durch diese grund-
legenden Problematiken jedoch nicht zu 
blockieren, soll der in der Verfügung aus-
gesprochenen Maßgabe entsprochen und 
statt der bisherigen Flächenrücknahme-
vorschläge die Absicht zur zukünftig im 
Rahmen eines eigenständigen Verfahrens 
nach BauGB in Angriff zu nehmenden 
Rücknahme der besagten Reservefläche 
Nr. 40 per erklärendem Ratsbeschluss 
dokumentiert werden. 
 
Im Rahmen der Beschlussfassung des 
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Anregungen und Hinweise: Abwägungs- und Beschlussvorschlag: 

Monitorings hat ergeben, dass die Stadt 
Schmallenberg auf der Ebene des Flä-
chennutzungsplans über 120,9 ha Wohn-
bauflächenreserven (incl. Baulücken) ver-
fügt. Dem steht ein rechnerischer Bedarf  
an Wohnbauflächen von 14,3 ha entgegen. 
Von diesen Reserven befinden sich ca. 9 
ha im Ortsteil Gleidorf. Es besteht also ein 
erheblicher Überhang an Wohnbauflächen. 
Auch bei den Gewerbeflächen besteht ein 
erheblicher Überhang. 
Eine Neuausweisung von Wohn- und 
Mischbauflächen im Ortsteil Gleidorf ist 
daher nur bei Reduzierung der Überhänge 
im Ortsteil möglich. 
 
Standortprüfung: 
Die Überprüfung der Planungsunterlagen 
und Auswertung der dazu eingegangenen 
Stellungnahmen der Fachdezernate hat 
ergeben, dass gegenüber dem eigentli-
chen Standort der vorgesehenen Planung 
keine Bedenken bestehen. 
 
Fazit 

Nach Abbau der Überhänge (siehe Ziel 1 
(1) und Ziel 5 (2)) kann eine Vereinbarkeit 
mit den Zielen der Raumordnung bestätigt 
werden. 
 
Unabhängig von der landesplanerischen 
Stellungnahme weist Dez. 35 (Städte-
bau/Bauaufsicht) auf folgendes hin: 
 
Nach Ziffer 2d) der Anlage 1 zum BauGB 
hat der Umweltbericht gem. § 2 Abs. 4 und 
§ 2 Satz 2 Nr. 2 BauGB Angaben zu in 
Betracht kommenden anderen Planungs-
möglichkeiten zu machen. Der vorgelegte 
Umweltbericht trifft keine Aussagen zu 
anderen Planungsmöglichkeiten und ist 
entsprechend zu ergänzen. 
 
Im Interesse eines genehmigungsfähigen 
und rechtssicheren Bauleitplanes empfeh-
le ich Ihnen diesen Hinweisen zu folgen. 
 
Ich bitte, mir Ihre Planung im Verfahren 
nach § 34 Abs. 5 LPlG erneut vorzulegen. 
 
Hinsichtlich der Gesamtsituation der Sied-
lungsflächenentwicklung bitte ich um ein 
gemeinsames Gespräch zu Beginn des 
neuen Jahres. 
 

Stadtrates über die Öffentliche Auslegung 
ergeht ein Nebenbeschluss über die zu-
künftige Rückumwandlung der lt. Sied-
lungsflächen-Monitoring der BR Arnsberg 
für den Ortsteil Gleidorf unter der lfd. 
Nummer 40 geführten „Reservefläche 
Wohnen“ in die Auffangdarstellung „Fläche 
für die Landwirtschaft“. 
Von der Integration dieser Flächenum-
wandlung in das lfd. 19. FNP-
Änderungsverfahren wird aus den bereits 
in der ergangenen Verfügung angespro-
chenen zeitlichen Erwägungen abgese-
hen. 
Der o.a. Ratsbeschluss wird im Rahmen 
der Vorlage der 19. FNP-Änderung gem. § 
34 Abs. 5 LPlG mit vorgelegt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kenntnisnahme und Berücksichtigung 
 
 
 
 
Der Hinweis wird berücksichtigt, die im 
Rahmen der Begründung (Kapitel 1 – 3) 
dezidiert dargelegten Gründe und Rah-
menbedingungen des Planungsvorhabens, 
welche die Lösung der angesprochenen 
städtebaulichen Probleme und Entwick-
lungszielsetzungen eben nur an dieser 
Stelle begründen und die Planung inhaltlich 
wie räumlich alternativlos machen, werden 
in den Umweltbericht übernommen. 
 
 
Kenntnisnahme und Berücksichtigung  
 
 
 
Kenntnisnahme und Berücksichtigung 
 
 
Kenntnisnahme 
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Anregungen und Hinweise: Abwägungs- und Beschlussvorschlag: 

 
 

 
2.) Landesbetrieb Wald und Holz 
     Nordrhein-Westfalen 
     Regionalforstamt Oberes Sauerland 
     Poststraße 7 
     57392 Schmallenberg 
     Stellungnahme v. 21.11.2016 
     Az.: 310-11-05.010 u. 310-11-01.147 
_________________________________ 
 
…Wald und seine Funktionen sind von den 
o.g. Planungen nicht betroffen, daher be-
stehen aus forstbehördlicher Sicht keine 
Bedenken. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kenntnisnahme 

 
3.) Hochsauerlandkreis – Der Landrat – 
     Fachbereich 5 – Bauleitplanung  
     Am Rothaarsteig 1 
     59929 Brilon 
     Verfügung v. 14.12.2016 
     Az.: TOP 79/2016 
_________________________________ 
 
Nachstehend die Stellungnahmen der tan-
gierten Fachdienste:  
 
FD 33 - Wasserwirtschaft-  

Ansprechpartner: Herr Fuchte Tel. 
0291/94-1638 
 
Hinsichtlich der Entwässerung des Bau-
gebietes stehen Begründung und wasser-
wirtschaftlicher Erläuterungsbericht im 
Widerspruch: lt. Begründung Ziff. 6.2 er-
folgt die Entwässerung, soweit nicht be-
reits vorhanden, im Mischsystem. Im was-
serwirtschaftlichen Erläuterungsbericht, 
auf den in der Begründung verwiesen wird, 
ist ein Trennsystem vorhanden. Die Ent-
wässerung des geplanten Baugebietes 
soll ebenfalls im Mischsystem erfolgen. 
 
Auf die Regelungen des § 44 LWG wird 
verwiesen. 
 
Für die Einleitung von Niederschlagswas-
ser in ein Gewässer ist gem. § 8 ff WHG 
eine wasserrechtliche Erlaubnis, bzw. die 
Änderung einer bestehenden Erlaubnis, zu 
beantragen. Dabei ist der RdErl. D. 
MUNLV –IV-9 031 001 2104- vom 
26.05.2004 „Anforderungen an die Nieder-

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Stellungnahmen der Fachdienste wer-
den zur Kenntnis genommen und i.T. be-
rücksichtigt. 
 
Zum FD 33: 
 
 
 
Hinsichtlich der geplanten Entwässerung 
des Baugebietes wurde in der Begründung 
versehentlich das „Mischsystem“ genannt. 
Im wasserwirtschaftlichen Erläuterungsbe-
richt (zum parallelen Bebauungsplan Nr. 
140 „Zur Hummeske“) wurde zutreffen-
derweise ein vorhandenes Trennsystem 
angeführt und für das geplante Baugebiet 
– entgegen der nebenstehenden Aussage 
– gleichfalls die zukünftige Entwässerung 
im Trennsystem. 
Die Begründung zur 19. FNP-Änderung 
wird entsprechend berichtigt. 
 
Die übrigen gegebenen Hinweise werden 
im Rahmen des in der Aufstellung befindli-
chen Zentralen Abwasserplans (ZAP) für 
Schmallenberg berücksichtigt. 
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Anregungen und Hinweise: Abwägungs- und Beschlussvorschlag: 

schlagsentwässerung im Trennsystem“ 
zu beachten. 
 

FD 34 - Abfallwirtschaft und Boden-

schutz - 

Ansprechpartner: Herr Meisen Tel. 
0291/94-1647 
 
Stellungnahme PB 02: Altlasten-, Boden- 
und und Grundwasserschutz: 
 
Das Altlastenverdachtsflächenverzeichnis 
des Hochsauerlandkreises enthält mehre-
re Eintragungen für das Plangebiet, wel-
che unter folgenden Nummern geführt 
werden: 
 
194815-2601: 

Bei dieser Fläche handelt es sich um ei-
nen Altstandort. Auf dem Gelände war 
1958 bis 1977 ein Großhandel mit festen 
Brennstoffen und Mineralölerzeugnissen 
sowie chem. Erzeugnissen ansässig. Be-
triebe dieser Branche fallen in die soge-
nannte Erhebungsklasse 1. Die Erhe-
bungsklasse 1 umfasst Branchen, die auf-
grund von Verfahrensanläufen und der 
eingesetzten bzw. produzierten Stoffe re-
gelmäßig als Verursacher von Kontamina-
tionen gelten (z.B. Tankstellen, Kokereien, 
Chemische Reinigungen). Hierbei handelt 
es sich um Wirtschaftszweige, für deren 
Altstandorte nach der typischen früheren 
Grundstücksnutzung in der Regel ein Ver-
dacht schädlicher Bodenveränderungen 
oder sonstiger Gefahren für den einzelnen 
oder die Allgemeinheit nahe liegt. 
 
194815-2604: 

Bei dieser Fläche handelt es sich um eine 
Altablagerung. Auf Luftbildern aus dem 
Jahre 1964 ist eine Basisaufschüttung 
erkennbar. Über die Zusammensetzung 
des Materials, das aufgeschüttet wurde, 
liegen der Unteren Bodenschutzbehörde 
keine Informationen vor. Die Fläche weist 
eine Größe von ca. 9.500 m² und eine 
Mächtigkeit von 3 – 5 m auf. 
 
194815-2615: 

Bei dieser Fläche handelt es sich um eine 
Altablagerung. Ab 1950 wurde auf der Flä-
che der bis zu zehn Meter Tiefe Siepen mit 
Hausmüll verfüllt. In den 1980er Jahren 
wurde die Fläche mit Boden abgedeckt. 

 
 
 
Zum FD 34: 
 
 
 
 
Zur Stellungnahme „Altlasten-, Boden- und 
Grundwasserschutz“: 
 
Die Hinweise auf die Altlastenverdachts-
flächen bzw. Altstandorte werden insofern 
in der Abwägung berücksichtigt, als die 
Planungsunterlagen – Planzeichnung und 
Begründung/Umweltbericht zum parallelen 
Bebauungsplan Nr. 140 „Zur Hummeske“ 
– um die entsprechenden Kennzeichnun-
gen (soweit die Flächen innerhalb des 
Plangebietes liegen) bzw. textlichen Erläu-
terungen ergänzt werden und überdies der 
Hinweis aufgenommen wird, dass etwaige 
bauliche Maßnahmen in den jeweiligen 
Bereichen in vorheriger Absprache mit der 
Unteren Bodenschutzbehörde gutachter-
lich zu begleiten sind. 
Die städtische Baugenehmigungsbehörde 
wird zusätzlich entsprechend informiert. 
 
Im Übrigen ist zu den bezeichneten Flä-
chen an dieser Stelle im Einzelnen folgen-
des festzustellen: 
 
Die Fläche 194815-2601 befindet sich in 

Privateigentum, ist mit einem heute als 
Wohnhaus genutzten Gebäude bebaut 
und wird als Gesamtgrundstück bereits 
seit Jahrzehnten unverändert in dieser 
Form genutzt. Größere bauliche Maßnah-
men zeichnen sich auch für die Zukunft 
nicht ab. Sollten diese dennoch anstehen, 
sollte die Maßgabe des Bebauungsplanes 
zur gutachtlichen Begleitung etc. den Er-
fordernissen gerecht werden. 
Die Fläche 194815-2604 betrifft das Ge-

lände des Raiffeisenmarktes, welcher in 
Gänze außerhalb des Plangebietes liegt. 
Die Fläche 194815-2615 liegt ebenfalls 

fast vollständig außerhalb des Plangebie-
tes. Kleine Randausläufer fallen in den 
Bereich privater Grundstücksflächen oder 
bereits bestehender öffentlicher Verkehrs-
anlagen innerhalb des Plangebietes. Die 
bekannte Maßgabe für etwaige bauliche 
Eingriffe in diesen Bereichen trägt den 
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Informationen über die Mächtigkeit der Ab-
deckung liegen nicht vor. Die Fläche weist 
eine Größe von ca. 2.400 m² und eine 
Mächtigkeit von bis zu zehn Metern auf. 
 
Unter Bezugnahme auf den Erlass über 
die Berücksichtigung von Flächen mit Bo-
denbelastungen, insbesondere Altlasten, 
bei der Bauleitplanung und im Baugeneh-
migungsverfahren (Altlastenerlass) vom 
14.03.2005 weise ich darauf hin, dass die 
Stadt Schmallenberg wegen der nicht 
auszuschließenden Untergrundverunreini-
gungen der Altlastenfrage nachzugehen 
hat. Ob die dargestellte Nutzung ohne Ge-
fährdung realisierbar ist, hat die Stadt 
Schmallenberg als Träger der Bauleitpla-
nung im Rahmen des Abwägungsprozes-
ses zu prüfen. 
 
 
Stellungnahme Bodenerosionen 
 
Hinweis: 
Am Hang oberhalb des Planbereichs lie-
gen mehrere landwirtschaftlich genutzte 
Flächen, die derzeit als Grünland bewirt-
schaftet werden. Ein Seitengraben, der 
das Plangebiet von diesen Flächen trennt, 
existiert nicht. Es liegt gem. Landschafts-
plan kein generelles Umbruchverbot vor, 
so dass hier Ackerbau möglich ist. Die 
Stadt Schmallenberg sollte prüfen, ob die 
Anlage eines Wegeseitengrabens im Vor-
feld sinnvoll ist, um die beim Ackerbau 
unvermeidlich anfallenden Bodenabträge 
schadlos abzuleiten. 
 

Erfordernissen Rechnung. 
 
Angesichts der überwiegend kleinflächigen 
Betroffenheiten von Teilen des Plangebie-
tes und der ungeeigneten Maßstäblichkeit 
der Planzeichnung zur 19. FNP-Änderung 
wird auf eine planzeichnerische Übernah-
me in die 19. FNP-Änderung – mit Verweis 
auf den parallelen Bebauungsplan – ver-
zichtet. Die textlichen Unterlagen erfahren 
analog zu den Bebauungsplanunterlagen 
eine dahingehende Ergänzung. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zur Stellungnahme „Bodenerosionen“: 
 
Der Hinweis wird im Rahmen des Bebau-
ungsplanverfahrens Nr. 140 „Zur Hum-
meske“ an das städtische Bauamt zur 
Prüfung weitergeleitet. 
 

 
4.) Landwirtschaftskammer NRW 
     Kreisstelle Hochsauerland 
     Dünnefeldweg 13 
     59872 Meschede 
     Stellungnahme vo. 16.12.2016 
     Az.: ohne 
_________________________________ 
 
Aus landwirtschaftlicher Sicht bestehen 
keine grundsätzlichen Bedenken gegen die 
o.g. Planungen. 
 
Ich weise jedoch darauf hin, dass die 
„Kirchstraße“ und deren nördliche Verlän-
gerung „An der Robbecke“ als Zufahrt zu 
den nördlich von Gleidorf liegenden land-

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kenntnisnahme 
 
 
 
Der nebenstehende Hinweis betrifft allen-
falls die Bebauungsplanebene und wird im 
Zuge dieses Verfahrens – soweit plane-
risch möglich – aufgegriffen und berück-
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wirtschaftlichen Flächen dienen. Die Nutz-
barkeit dieser Wege für landwirtschaftliche 
Fahrzeuge und Maschinen darf auch künf-
tig nicht durch z.B. verkehrsberuhigende 
Maßnahmen eingeschränkt werden. 
 

sichtigt.  
 

 
5.) Westnetz GmbH 
     Regionalzentrum Arnsberg 
     Hellefelder Str. 8 
     59821 Arnsberg 
     Stellungnahme v. 06.12.2016 
     Az.: DRW-Z-AP-W-Kün/lö 
__________________________________ 
 
… im Rahmen der Beteiligung der Träger 
öffentlicher Belange bestehen unsererseits 
keine Bedenken, Anregungen oder eigene 
Planungen. 
 
Im Gebiet der Stadt Schmallenberg be-
treibt die innogy Netze Deutschland GmbH 
als Eigentümerin und die Westnetz GmbH 
als Pächterin 
-Gas-Hochdruckanlagen 
-Strom-Hochspannungsverteilnetzanlagen 
-Gas- und Strom-Verteilnetzanlagen. 
 
Die Gas- und Strom-Verteilnetzanlagen 
verlaufen dort mit ausreichendem Abstand 
zum vorliegenden Plangebiet. Die Gas-
Hochdrucknetze und Strom-
Hochspannungsverteilnetzanlagen verlau-
fen mit ausreichendem Abstand zum vor-
liegenden Plangebiet und sind somit nicht 
betroffen. 
 
Im vorliegenden Bereich können auch an-
dere Netzbetreiber tätig sein. Bitte infor-
mieren Sie sich evtl. bei der Stadt, wer im 
Stadtgebiet noch Leitungen betreiben 
kann. 
 
Bezüglich der Ausgleichsflächen bitten wir 
Sie uns weiter zu beteiligen, falls die Maß-
nahmen noch nicht ausgeführt wurden. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Stellungnahme wird bezüglich der An-
gaben zu den Leitungstrassen zur Kennt-
nis genommen. 
 
Der etwaige Beteiligungswunsch im Zu-
sammenhang mit den vorzusehenden 
Ökoeingriffs-Ausgleichsmaßnahmen, der 
ohnehin das parallele Bebauungsplan-
Aufstellungsverfahren betrifft, wird an die-
ser Stelle zur Kenntnis genommen. 
Die für das Planungsvorhaben verwende-
ten Maßnahmen wurden in Form einer 
Gewässerrenaturierung bereits durchge-
führt. Insofern erübrigt sich eine weitere 
diesbzgl. Beteiligung. 
 

 
6.) Ruhrverband 
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     Böddinghauser Weg 55 
     58840 Plettenberg 
     Stellungnahme v. 28.11.2016 
     Az.: R-S/La/he 
__________________________________ 
 
… gegen das o.g. Planungsvorhaben ha-
ben wir aus abwassertechnischer Sicht 
keine Einwände. 
 
Die Umweltprüfung soll detaillierte Aussa-
gen zur Ableitung und Entsorgung des 
anfallenden Schmutz- und Nieder-
schlagswassers enthalten. 
 

 
 
 
 
 
 
Kenntnisnahme 
 
 
 
Sowohl die Begründungen zur Bauleitpla-
nung als insbes. der als Anlage 5 der Be-
bauungsplanbegründung beigefügte Was-
serwirtschaftliche Erläuterungsbericht ent-
halten dezidierte Angaben zur Ableitung 
und Entsorgung des anfallenden Schmutz- 
und Niederschlagswassers. Dies wird als 
ausreichend erachtet. In der Begründung 
wird allerdings noch eine Korrektur dahin-
gehend vorgenommen, dass die zukünfti-
ge Entwässerung des Plangebietes im 
Trennsystem erfolgt (versehentlich wurde 
hier noch der Begriff „Mischsystem“ ver-
wendet). 
 

 
7.) LWL – Archäologie für Westfalen 
     Außenstelle Olpe 
     In der Wüste 4 
     57462 Olpe 
     Stellungnahme v. 25.11.2016 
      Az.: 2307rö16.eml 
_________________________________ 
 
… Nach meinem bisherigen Kenntnis-
stand werden bodendenkmalpflegerische 
Belange im Geltungsbereich der Planung 
nicht berührt. 
 
Ich mache jedoch darauf aufmerksam, 
dass wegen der hier gegebenen Situation 
bei Erdarbeiten jeglicher Art bisher nicht 
bekannte Bodendenkmäler neu entdeckt 
werden können. Deshalb wird aus boden-
denkmalpflegerischer Sicht folgender Hin-
weis gegeben, der zur Unterrichtung mög-
licherweise Betroffener in den Bescheid 
bzw. in den Bebauungsplan aufgenommen 
werden sollte: 
 
„Bei Bodeneingriffen können Bodendenk-
mäler (kultur- und/oder naturgeschichtli-
che Bodenfunde, d.h. Mauern, alte Grä-
ben, Einzelfunde aber auch Veränderun-
gen und Verfärbungen in der natürlichen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kenntnisnahme 
 
 
 
 
Der Anregung zur Aufnahme des neben-
stehenden Hinweises ist in den Planungs-
unterlagen bereits entsprochen, der Hin-
weis ist sowohl auf der Bebauungsplan-
zeichnung als auch in den Begründungen 
zu den Bauleitplanverfahren zu diesem 
Planungsvorhaben (einschl. der zur 19. 
FNP-Änderung) enthalten. 
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Bodenbeschaffenheit, Höhlen und Spalten, 
aber auch Zeugnisse tierischen und/oder 
pflanzlichen Lebens aus Erdgeschichtli-
cher Zeit) entdeckt werden. Die Entde-
ckung von Bodendenkmälern ist der 
Stadt/Gemeinde als Untere Denkmalbe-
hörde und/oder der LWL-Archäologie für 
Westfalen, Außenstelle Olpe (Tel.: 02761/ 
93750; Fax: 02761/ 937520) unverzüglich 
anzuzeigen und die Entdeckungsstätte 
mindestens drei Werktage in unveränder-
tem Zustand zu erhalten (§15 u. 16 
Denkmalschutzgesetz NRW), falls diese 
nicht vorher von den Denkmalbehörden 
freigegeben wird. Der Landschaftsverband 
Westfalen-Lippe ist berechtigt, das Bo-
dendenkmal zu bergen, auszuwerten und 
für wissenschaftliche Erforschung bis zu 6 
Monate in Besitz zu nehmen (§16 Abs. 4 
DSchG NW). 
 

 
8.) Ordnungsamt – 32.1 – 
     Stellungnahme v. 08.12.2016 
_________________________________ 
 
Ich beziehe mich auf Ihr Schreiben vom 
08.11.2016 und teile Ihnen mit, dass zur 
19. Änderung des Flächennutzungsplanes 
und zum Bebauungsplan Nr. 140 „Zur 
Hummeske“ keine Änderungen / Ergän-
zungen oder sonstigen Hinweise vorgetra-
gen werden. 
 
Nach den Ausführungen des Brand-
schutzbedarfsplanes wird die Löschwas-
serversorgung im Stadtteil Gleidorf über 
das bestehende Leitungsnetz sicherge-
stellt. Zusätzliches Löschwasser steht an 
den Gewässern Lenne und Gleierbach zur 
Verfügung. 
 

 
 
 
 
 
Kenntnisnahme 

 
 


